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Vereins bestimmten Zeit aufgelöst, so hat der Vorstand die 
Auflösung zur Eintragung anzumelden. Der Anmeldung ist 
im ersteren Falle eine Abschrift des Auflösungsbeschlusses 
beizufügen.

(3) Wird dem Verein auf Grund des § 43 die Rechtsfähig
keit entzogen oder wird der Verein auf Grund des öffentlichen 
V er einsrecht s aufgelöst, so erfolgt die Eintragung auf Anzeige 
der zuständigen Behörde.
Anmerkung:
Abs. 3 gegenstandslos; vgl. Anm. zu §§ 61—63.

§ 75
Die Eröffnung des Konkurses ist von Amts wegen ein

zutragen. Das gleiche gilt von der Aufhebung des Eröff- 
nungsbeschlusses.

§76
(1) Die Liquidatoren sind in das Vereinsregister einzu

tragen. Das gleiche gilt von Bestimmungen, welche die 
Beschlußfassung der Liquidatoren abweichend von der Vor
schrift des § 48 Abs. 3 regeln.

(2) Die Anmeldung hat durch den Vorstand, bei späteren 
Änderungen durch die Liquidatoren zu erfolgen. Der An
meldung der durch Beschluß der Mitgliederversammlung 
bestellten Liquidatoren ist eine Abschrift des Beschlusses, 
der Anmeldung einer Bestimmung über die Beschlußfassung 
der Liquidatoren eine Abschrift der die Bestimmung ent
haltenden Urkunde beizufügen.

(3) Die Eintragung gerichtlich bestellter Liquidatoren ge
schieht von Amts wegen.
Anmerkung:
Vgl. Anm. zu § 67.

§77
Die Anmeldungen zum Vereinsregister sind von den Mit

gliedern des Vorstandes sowie von den Liquidatoren mittels 
öffentlich beglaubigter Erklärung zu bewirken.

§78
(1) Das Amtsgericht kann die Mitglieder des Vorstandes 

zur Befolgung der Vorschriften des §67 Abs. 1, des §71
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